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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Zur Diskussion standen im Nationalrat drei Vorlagen für Sofortmassnahmen, jene der
bürgerlichen Kommissionsmehrheit, jene der sozialdemokratischen
Kommissionsminderheit sowie ein Gegenvorschlag des Bundesrates. Unbestritten war
in allen Fraktionen die Notwendigkeit der steuerlichen Angleichung von Ehe- und
Konkubinatspaaren. Die Kommissionsmehrheit beantragte die Schaffung eines
Doppeltarifes für Alleinstehende und Verheiratete mit einer gleichzeitigen Verflachung
der steilen Progression für Einkommen zwischen 50'000 und 100'000 Franken. Die
Minderheit, unterstützt von der LdU/EVP- und der PdA/PSA/POCHFraktion, wollte beim
Einfachtarif bleiben, dafür aber ein "Teilsplitting", das heisst eine getrennte
Veranlagung für doppelverdienende Ehepaare bis zu einem Einkommen von 20'000
Franken einführen. Ausserdem sollten die von der Mehrheit vorgeschlagenen
Kinderabzüge von 4'000 Franken pro Kind auf 5'000 erhöht werden. Beim ersten
Vorschlag wurde mit jährlichen Einnahmenausfällen von rund CHF 365 Mio., beim
zweiten gar mit solchen von rund CHF 470 Mio. gerechnet. Der Finanzminister erinnerte
deshalb daran, dass die Eliminierung der kalten Progression im Jahr 1989 einen
zusätzlichen Steuerausfall von CHF 550 Mio. bringen werde und setzte sich deshalb für
die bundesrätliche Lösung ein. Diese wollte vor allem die Familien mit Einkommen von
weniger als 50'000 Franken begünstigen, jene von über 100'000 Franken dagegen
zusätzlich belasten. In der Schlussabstimmung wurde der Vorschlag der
Kommissionsmehrheit bei etlichen sozialdemokratischen Enthaltungen mit 105:31
Stimmen angenommen.
Bereits zwei Wochen später wurde das Geschäft im Ständerat behandelt. O. Piller (sp,
FR) machte hier erneut darauf aufmerksam, dass die Vorlage nicht mittlere, sondern
hohe Einkommen am meisten begünstige, erzielten doch in seinem Kanton 92% der
Steuerzahler Einkommen von weniger als 50'000 Franken und könnten so von einer
Entlastung von lediglich 50 bis 80 Franken profitieren. Bundesrat Stich warnte
nochmals vor der Gefährdung einer umfassenden Steuerreform durch das Herauslösen
der Steuerentlastungen, doch die kleine Kammer folgte den Argumenten der
Nationalratsmehrheit und verabschiedete den bis zum Inkrafttreten des
Bundesgesetzes über direkte Steuern, höchstens aber bis 1992 befristeten
Bundesbeschluss mit 33:4 Stimmen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.10.1987
LUZIUS MEYER

Auch das zusammen mit dem Steuerharmonisierungsgesetz als Paket behandelte
Bundesgesetz über die direkten Steuern wurde im Berichtsjahr in die
Kompromisslösung der Bundesratsparteien zur Reform der Bundesfinanzordnung
einbezogen. Nach siebenjährigen Beratungen waren zwischen den beiden Räten noch
bei der zeitlichen Bemessung der Steuerperiode und bei der Besteuerung der
juristischen Personen wesentliche Differenzen verblieben. Dabei hatte sich der
Nationalrat bisher für die auch von Bundesrat Stich verteidigte einjährige
Gegenwartsbesteuerung ausgesprochen. Gegen den Willen der Kommissionsmehrheit
gab er nun dem Ständerat nach und entschied sich für eine zweijährige Veranlagung als
Normalfall, jedoch mit der Möglichkeit für die Kantone, von diesem System
abzuweichen und die einjährige Gegenwartsbesteuerung beizubehalten oder neu
einzuführen. Damit war die erste Differenz zum Ständerat aus dem Wege geschafft.
(Dieser Beschluss des NR wurde bereits in der Sommersession, also vor der
Ausarbeitung des erwähnten Kompromisses der Regierungsparteien gefasst. Zur Zeit
kennen folgende Kantone die einjährige Besteuerung: BS, GE, JU, NE, SO.) Bei der
Steuerbemessung für den Gewinn von juristischen Personen setzte sich hingegen der
vom Bundesrat beantragte und vom Nationalrat unterstützte Proportionaltarif durch.
Dieses Modell bevorzugt im Vergleich zum bestehenden Dreistufentarif, bei dem für die
Steuerrechnung das Verhältnis von Gewinn zum Eigenkapital massgeblich ist,
kapitalschwache — in der Regel jüngere — Unternehmen. Zuerst hielt der Ständerat
weiterhin am Stufentarif fest, dann zwang ihn aber der von den Bundesratsparteien
vereinbarte Kompromiss zum Nachgeben. Allerdings musste der Nationalrat auf die von
ihm geforderte zusätzliche Kapitalsteuer von 0,8 Promille verzichten. Am Ende der
Wintersession konnte das Parlament beide Gesetzesrevisionen verabschieden. Das
Gesetz über die direkte Bundessteuer kann freilich ebenfalls nur dann in Kraft treten,
wenn die Einführung der MWSt in der Volksabstimmung angenommen wird. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.12.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT
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Eine vom Ständerat im Vorjahr überwiesene Motion Delalay (cvp, VS) für eine
Steueramnestie nahm im Frühjahr mit knappem Mehr von 95 gegen 87 Stimmen auch
der Nationalrat an. Die Vorlage beauftragt den Bundesrat gegen seinen Willen, die
gesetzlichen Bestimmungen für eine generelle Steueramnestie von 1993 bis 1997, die
sich auf Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuern erstreckt, auszuarbeiten. Der
Motionär machte geltend, dass eine Begnadigung zur Sanierung der Finanzlage beitrage
und dass die Amnestien von 1945 und 1969 diesbezüglich positive Ergebnisse gezeitigt
hätten. So brachte die Steueramnestie von 1969 nicht deklariertes Vermögen von CHF
11.5 Mrd. zutage. Gemäss Bundesrat Stich sowie der Ratsminderheit stellen
Steueramnestien jedoch eine schwere Verletzung der Rechtsstaatlichkeit dar. Eine
Minderheit der vorberatenden Kommission für Rechtsfragen (Rechsteiner, sp, SG)
brachte als Alternative eine Motion ein, die den Bundesrat aufforderte, den
eidgenössischen Räten Vorschläge für eine wirksamere Ausgestaltung des
Steuerhinterziehungsverfahrens zu unterbreiten. Diese wurde jedoch von der grossen
Kammer knapp mit 91 zu 89 Stimmen verworfen. Im Gegensatz zu den Räten zeigten die
kantonalen Finanzdirektoren wenig Begeisterung für die Steureramnestie; 22 von 26
Kantonen lehnten eine solche ab. Bundesrat Stich machte nach seiner Niederlage
deutlich, dass Steuerhinterzieher nicht mehr wie 1969 mit Samthandschuhen angefasst
würden. Er kündigte flankierende Massnahmen zur Steueramnestie an, die auch eine
Verschärfung der Strafbestimmungen sowie hohe Nachsteuern beinhalten sollen. 3

MOTION
DATUM: 29.04.1994
EVA MÜLLER

Der Ständerat überwies einstimmig eine Motion Frick (cvp, SZ), die verlangt, dass
sogenannt doppelverdienende Ehepaare gegenüber unverheirateten Paaren nicht mehr
benachteiligt werden. Der Motionär erinnerte an das aktuelle Jahr der Familie und
machte geltend, dass von 566'000 Ehepaaren mit zwei Einkommen deren 430'000 von
Steuernachteilen betroffen seien, wobei diese bis zu 100% betragen können. So
bezahlten Verheiratete mit einem Einkommen von CHF 60'000, zu dem Mann und Frau
je CHF 30'000 beitragen, praktisch doppelt soviele Steuern wie ein Konkubinatspaar
mit gleichem Einkommen. Das Bundesgericht bezeichne Steuerunterschiede zu Lasten
der Ehepaare jedoch spätestens ab 10% als verfassungswidrig. Frick verlangte eine
Revision des ungerechten Tarifs, ohne dass dem Bund Steuerausfälle entstehen.
Bundesrat Stich, der den Vorstoss nur als Postulat entgegennehmen wollte, relativierte,
dass nur rund ein Viertel der Doppelverdiener-Ehepaare eine Mehrbelastung von mehr
als 10% zu tragen habe, wobei tatsächlich enorme Unterschiede bestünden. Stich
sicherte zu, dass eine Arbeitsgruppe nach einer möglichst gerechten Lösung suchen
werde. 4

MOTION
DATUM: 07.10.1994
EVA MÜLLER

Finanz- und Ausgabenordnung

Vor der Abstimmung stand gesamthaft eine breit organisierte Front von Gegnern einer
eher unentschlossenen und wenig überzeugenden Gruppe von Befürwortern
gegenüber. Im übrigen fand während der gesamten Kampagne ein Zahlenkrieg zwischen
Gegnern und Befürwortern statt, in welchem die von Bundesrat Stich vorgerechnete
Ertragsneutralität der gesamten Vorlage durch die Gegner in Zweifel gezogen wurde. So
kam es, dass Stich vor der Abstimmung gegen die Falschinformationen der
gegnerischen Komitees und des Gewerbeverbandes intervenieren musste, indem er klar
stellte, unter welchen Bedingungen er die Ertragsneutralität berechnet hatte. Er
erklärte, einerseits würden durch den – befristet auf fünf Jahre – verminderten MWSt-
Satz von 4% beim Gastgewerbe über CHF 300 Mio. wegfallen; andererseits dürfe noch
nicht von einem um 1,3% erhöhten MWSt-Satz (zugunsten der AHV) ausgegangen
werden, da eine derartige Erhöhung referendumspflichtig sein werde. Bei den
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern lösten die Scharmützel zwischen Gegnern und
Befürwortern eher Verunsicherung aus.

Bundesbeschluss Neuordnung der Bundesfinanzen.

Abstimmung vom 2. Juni 1991

Beteiligung: 33,3%
Ja: 664 304 (45,7%) / 2 1/2 Stände
Nein: 790 948 (54,3%) / 18 5/2 Stände

Parolen:

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT
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– Ja: FDP (8*), SP, CVP (1*), SVP (4*), LdU, EVP, EDU; SGB, CNG, VSA, LFSA; SBV,
Bankiervereinigung, VSM, Finanzdirektorenkonferenz.
– Nein: LP, GP, GB, AP, SD, PdA; SGV, SHIV, Redressement national, Wirteverband,
Arbeitgeberverband. 
– Stimmfreigabe: Hotelierverein, SGCI
*In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die neue Finanzvorlage wurde am 2. Juni mit 54,3% Nein-Stimmen sowie von 18
Kantonen und fünf Halbkantonen abgelehnt. Damit scheiterte zum dritten Mal innert
vierzehn Jahren die Einführung eines Mehrwertsteuermodells in der Volksabstimmung.
Nur die Kantone Baselstadt und Zürich nahmen die Vorlage mit 55,8% resp. 55,1% klar
an, Graubünden nur ganz knapp mit 50,1%. Es erstaunte nicht, dass die
Wirtschaftskantone Zürich und Baselstadt das Paket annahmen, hatten sich doch der
Finanzsektor und ein guter Teil der Exportwirtschaft für die Abschaffung der Taxe
occulte und die Lockerung der Stempelabgaben stark gemacht. Graubünden war schon
1977 der einzige Stand, welcher die Mehrwertsteuervorlage angenommen hatte. Im
Vergleich zu den zwei früheren Mehrwertsteuervorlagen sank die Stimmbeteiligung von
50% im Jahre 1977 auf 33,3% im Berichtsjahr. 5

1) AB NR, 1987, S. 1115 ff.; AB NR, 1987, S. 1519; AB SR, 1987, S. 522 ff.; AB SR, 1987, S. 571; BBL, 1987, III, S. 256 ff.; Presse vom
24.9. und 8.10.87
2) AB NR, 1990, S. 2075 ff.; AB NR, 1990, S. 2495; AB NR, 1990, S. 435 ff.; AB SR, 1990, S. 1025; AB SR, 1990, S. 1101; AB SR,
1990, S. 726 ff.; BBL, 1990, III, S. 1674 ff.
3) AB NR, 1994, S. 549 ff.; Blick, 31.3.94; BüZ, 8.4.94; SGT, 29.4.94; Presse vom 19.3.94
4) AB SR, 1994, S. 1058 ff.; Bund und LZ, 7.10.94
5) BBL, 1991, S. 1301; Presse vom 3.6.91; SGT, 25.5.91; TW, 27.5. und 30.5.91. Vgl. auch Presse vom Mai.
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